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Sachstandsbericht August 2010  
und Umlaufverfahren 

DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG i.L. („DDF“) 
 
 
Sehr geehrter Herr Musteranleger, 
 
im Folgenden möchte ich Ihnen in meiner Funktion als Liquidator der DUBAI DIREKT 
FONDS GmbH & Co. KG i.L. („DDF“) zunächst einen aktuellen Sachstandsbericht (Stand 
August 2010)  über das laufende Liquidationsverfahren geben (hierzu unter I.) und Sie im 
Weiteren um Ausübung Ihres Stimmrechts im Umlaufverfahren (hierzu unter II.) bis zum 
 

31.08.2010 
 
bitten.  
 
 

Wichtiger Hinweis: 
 
Wegen der erheblichen Bedeutung des Umlaufverfahrens für das weitere Liquidationsver-
fahren bitte ich Sie, dieses Schreiben nebst sämtlichen gleichwertigen Anlagen sorgfältig zu 
lesen. 
 
Zudem bitte ich jeden Treugeber an dieser für die Gesellschaft wichtigen Abstimmung teil-
zunehmen und den Stimmzettel – sei es auch nur durch Enthaltung bei dem einen oder an-
deren Beschlusspunkt – zurückzusenden! 

 
Musteranleger 
 
 

Düsseldorf, den 09.08.2010 
Treugeber-Nr.:  
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I. Sachstandsbericht 
 
1. Gespräche mit DAMAC und DDF II wegen Name-Change und Korrekturbuchun-

gen und Abwendung der Kündigung der Bauträgerverträge 
 
Die Gespräche mit DAMAC und DDF II konnten zwischenzeitlich erfolgreich fortgesetzt wer-
den. Deren Ergebnisse stehen unmittelbar vor dem Abschluss.  
 
So wurde zunächst zwischen DDF und DDF II eine Vereinbarung geschlossen, nach der die 
fälschlicher Weise auf DDF ausgestellten 162 (nicht 165!) Bauträgerverträge auf DDF II um-
geschrieben werden sollen. DDF II wird DDF bedingungslos von jedem Schaden und jedem 
Verlust freistellen, der aus der Haftung aus den für DDF II gehaltenen Bauträgerverträgen 
gegenüber DAMAC oder Dritten resultieren kann. DAMAC hat sich mit Erklärung vom 
29.07.2010 mit dem Vertrag zwischen DDF und DDF II einverstanden erklärt. Mit dieser Ein-
verständniserklärung wird DAMAC DDF aus den 162 fälschlicher Weise auf DDF ausgestell-
ten Bauträgerverträgen und der damit verbundenen Haftung entlassen und diese Verträge 
auf DDF II umschreiben. Damit konnte der sog. Name-Change als eine der entscheidenden 
Voraussetzungen für den Fortgang der Liquidation erfolgreich umgesetzt werden und das 
innerhalb von wenigen Monaten, wenn man bedenkt, dass die Beteiligten dies in den letzten 
zwei Jahren nicht zum Abschluss bringen konnten. Der Name-Change war aus rechtlicher 
Sicht u.a. auch deshalb erforderlich, um nicht in Dubai Transfergebühren in Höhe von bis 
2% bezogen auf den ursprünglichen Kaufpreis auszulösen (Ersparnis von bis zu AED 5,9 
Mio. bzw. ca. € 1,2 Mio.). 
 
Darüber hinaus konnten die bei DAMAC fehlgebuchten Anzahlungen des DDF korrigiert 
werden. Wie sich aus den von IWuS überlassenen Unterlagen und aus dem von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO geprüften und testierten Jahresabschluss der Gesellschaft 
für das Geschäftsjahr 2007 sowie aus der Saldenbestätigung der DAMAC vom 11.05.2008 
ergibt, hat IWuS als Mittelverwendungskontrolleurin und Treuhänderin des DDF Anzahlun-
gen an DAMAC auf die 69 Bauträgerverträge i.H.v. insgesamt AED 69.583.000 geleistet. 
Von dieser Summe sind nach Angabe von DAMAC versehentlich AED 21.719.680 auf Ver-
träge der DDF II gebucht worden. 
 
DDF II hat Anzahlungen an DAMAC auf seine (vermeintlichen) Bauträgerverträge i.H.v. ins-
gesamt AED 98.565.000 geleistet. Von dieser Summe sind nach Angaben von DAMAC ver-
sehentlich AED 11.620.701 auf Verträge der DDF gebucht worden. 
 
Diese Fehlbuchungen sind von DAMAC bestätigt worden und werden insoweit korrigiert, 
dass der Saldo aus beiden Fehlbuchungen (AED 21.719.680 - AED 11.620.701 = AED 
10.098.979) auf Verträge des DDF gutgeschrieben wird. Nach den Korrekturbuchungen be-
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stehen somit bis zur Fertigstellung aller 69 Objekte des DDF noch offene Raten i.H.v. AED 
29.003.572, was DAMAC ebenfalls bestätigt. 
 
Infolge der Korrekturbuchung bei DAMAC sind dann die von DDF geleisteten Anzahlungen 
den 69 Bauträgerverträgen des DDF wieder zugeordnet. 
 
DAMAC hat in dem letzten Gespräch vom 20.07.2010 sowohl mir als auch den Vertretern 
des DDF II unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, dass DAMAC nunmehr ernsthaft 
die Option in Erwägung zieht, alle Bauträgerverträge beider Fonds aufgrund des in beiden 
Fonds bestehenden erheblichen Zahlungsverzugs aufzukündigen bzw. die bereits ausge-
sprochenen Kündigungen umzusetzen. Bis heute seien in Bezug auf die 69 Bauträgerver-
träge des DDF – auch nach Korrekturbuchungen – weitere AED 22.332.672 (ca. € 4,7 Mio.) 
fällig; nach Fertigstellung aller Objekte des DDF (Park Towers als letztes Objekt voraussicht-
lich Ende April 2011) erhöht sich dieser Betrag dann auf AED 29 Mio. (ca. € 6,1 Mio.). Zu-
dem fordert DAMAC von DDF für den eingetretenen Zahlungsverzug eine Vertragsstrafe 
i.H.v. AED 9,5 Mio. (ca. € 2 Mio.).  
 
Hinsichtlich der 162 Bauträgerverträge des DDF II seien zudem – ebenfalls nach Korrektur-
buchung – weitere AED 104.447.359 (knapp  € 22 Mio.) fällig. Auch hier kommen noch wei-
tere Vertragsstrafen wegen des eingetretenen Verzuges hinzu. Diese 162 Bauträgerverträge 
und die daraus resultieren Risiken und Zahlungsverpflichtungen betreffen jedoch nach Ab-
schluss der vorgenannten Vereinbarungen nicht mehr unmittelbar DDF. 
 
Nach Aussage von DAMAC habe man Verständnis dafür gehabt, dass die streitigen Rechts-
verhältnisse zwischen DDF und DDF II in Deutschland zunächst geklärt werden müssen, 
ging aber davon aus, dass dieses infolge des Liquidatorenwechsels zeitnah erfolgen würde. 
Als wir DAMAC darüber aufklärten, dass zur Schaffung der Rechtssicherheit über die Frage 
der Wirksamkeit des Kaufvertrages und die Unwirksamkeit des erklärten Rücktritts beide 
Fondsgesellschaften derzeit vor dem Landgericht Köln einen Rechtsstreit führen, der sich 
bis zur Rechtskraft über die Instanzen noch 3 bis 4 Jahre hinziehen kann, erklärte DAMAC, 
dass man nicht gewillt sei, diese Zeit abzuwarten. Die von DDF und DDF II angedachte 
Treuhandlösung, nach der die 69 Objekte bis zur Klärung der Wirksamkeit des Kaufvertra-
ges zunächst von mir treuhänderisch für beide Fondsgesellschaften gehalten werden, und 
die Mieteinnahmen zur Tilgung der Restverbindlichkeiten herangezogen werden, will DA-
MAC nicht mittragen, da die Mieteinnahmen nicht ausreichend seien, um die fälligen Zah-
lungen zeitnah auszugleichen. Aus Sicht von DAMAC ist DDF Vertragspartner der 69 Bau-
trägerverträge und hafte für die restlichen Ratenzahlungen, deren Ausgleich man jetzt kurz-
fristig erwarte. 
 
Diese Haltung hat DAMAC mit dem als Anlage 1 beigefügten Schreiben vom 05.08.2010 
(incl. beglaubigter Übersetzung) nochmals unterstrichen und fordert, dass DDF spätestens 
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bis Ende August 2010 DAMAC gegenüber einen verbindlichen Zahlungsplan mit konkreten 
Zahlungsfristen hinsichtlich der 69 Bauträgerverträge unterbreitet. 
 
Damit steht DDF jetzt vor der Wahl, entweder alle Objekte fertig stellen zu lassen und die 
noch offenen Raten i.H.v. € 6,1 Mio. zzgl. € 2 Mio. Verzugsstrafen – mithin € 8,1 Mio. – an 
DAMAC zu zahlen oder bei Nichtzahlung die Kündigung bzw. Abwicklung sämtlicher Verträ-
ge in Kauf zu nehmen. DAMAC gab hinsichtlich der letzten Variante zu verstehen, dass 
DAMAC nach Kündigung bzw. Abwicklung der Verträge die geleisteten Anzahlungen nicht 
zurückzahlen müsste, da eventuelle Ansprüche mit den Verzugsstrafen aufgerechnet wer-
den könnten. 
 
Mein Einwand, dass DAMAC infolge des in 2008 eingeführten Law No. 13 bei Kündigung 
der Verträge dem Käufer die Anzahlungen abzgl. 30% zurückzuzahlen habe, wurde von 
DAMAC mit der Begründung zurückgewiesen, dass dieses Gesetz erst für Verträge, die 
nach Einführung dieses Gesetzes in 2008 geschlossen wurden, greife. Wenn DDF dies an-
ders sehen sollte, wäre dies vor einem Gericht in Dubai zu klären. 
 
Konkret bedeutet dies, dass DAMAC bei Kündigung bzw. Abwicklung der Verträge wohl frei-
willig keine Rückzahlungen tätigen wird. DDF müsste DAMAC dann in Dubai unter Berufung 
auf Law No. 13 auf Zahlung der mit diesem Gesetz vorgesehene Rückzahlung der geleiste-
ten Anzahlungen i.H.v. AED 69.583.000 abzgl. des gesetzlich vorgesehenen Einbehalts von 
30% (= AED 20.874.900), im Ergebnis also AED 48.708.100 (entspricht heute ca. € 10,2 
Mio.) verklagen. Wenn die Gerichte in Dubai Law No. 13 auch für Altverträge anwenden, 
bekäme DDF am Ende nach heutigem Umrechungskurs ca. € 10,2 Mio. zurück. Im ungüns-
tigsten Fall besteht die Gefahr, dass DDF keine Zahlungen zurückverlangen kann. 
 
Wenn parallel dazu die Feststellungsklage in Deutschland zu Lasten des DDF ausginge, al-
so der Kaufvertrag unwirksam wäre, müsste DDF € 25,2 Mio. nebst Zinsen i.H.v. 8% über 
dem jeweiligen Basiszins an DDF II zurückzahlen. Im Ergebnis hätte DDF – je nach Aus-
gang des Klageverfahrens in Dubai – gegen DAMAC am Ende entweder noch € 10,2 Mio. 
oder € 0,00 zu beanspruchen. 
 
Ginge die Feststellungsklage in Deutschland zu Gunsten des DDF aus, müsste DDF, um 
seiner Erfüllung aus dem Kaufvertrag nachzukommen, die Wohnungen bzw. Bauträgerver-
träge an DDF II übertragen. Dies wird aber infolge der Kündigung der Verträge durch DA-
MAC unmöglich sein. In diesem Fall stellt sich dann die Frage, wer die Unmöglichkeit zu 
vertreten hat und insoweit für den eingetretenen Schaden haftet. Die Klärung dieser Frage 
zieht dann zwangsläufig den nächsten langwierigen Rechtsstreit nach sich. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir – auch zur Vermeidung eines weitergehenden 
Schadens – sinnvoll, die Bauraten hinsichtlich der 69 Objekte des DDF bis zur Fertigstellung 
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zu zahlen. Bei Fertigstellung aller 69 Wohnungen dürfte ein Vermögenswert von ca. € 15 - 
18 Mio. verbleiben, den ich aber bislang nicht gutachterlich habe feststellen lassen. Bei mei-
nen Berechnungen habe ich aber einen Quadratmeterpreis von € 2.000 – 2.400 unterstellt, 
wobei der Durchschnittpreis nach mir vorliegenden Studien derzeit bei ca. € 2.200 / qm lie-
gen soll. 
 
Im Vergleich zu einer Rückzahlung von DAMAC bei Kündigung von entweder € 0,00 oder 
nach langem Rechtsstreit von € 10,2 Mio. erscheint es mir wirtschaftlicher und risikoärmer, 
die € 6,1 Mio. bis zur Fertigstellung zu zahlen und DAMAC im Wege der Verhandlungen zu 
dem Verzicht auf die Verzugsstrafen zu bewegen. 
 
DAMAC sagte zu, die 69 Verträge des DDF nicht zu kündigen bzw. abzuwickeln, wenn zeit-
nah ein wesentlicher Betrag auf die Rückstände gezahlt würde, was ich vorsorglich in Aus-
sicht gestellt habe. 
 
DAMAC hat mit Schreiben vom 05.08.2010 (Anlage 1) noch einmal klargestellt, dass DDF 
nicht mehr für die 162 Bauträgerverträge des DDF II haftet. Die Ausführungen aus Seite 2 
des Schreibens vom 05.08.2010 beziehen auf mögliche (weitergehende) Zugeständnisse 
seitens DAMAC in Bezug auf bereits verwirkte Vertragsstrafen. Die Enthaftung des DDF in 
Bezug auf die 162 Bauträgerverträge des DDF II ist endgültig und vorbehaltlos. Die entge-
genstehenden Ausführungen der Treuhänderin in Ihrer Stellungnahme vom 07.08.2010 sind 
insoweit unzutreffend. 
 
 
2. Stand der Klageverfahren 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über den Stand der aktuellen Klageverfah-
ren geben: 
 
 
a) Klageverfahren gegen quickfunds Vertriebsgesellschaft mbH wegen Rückzah-

lung überzahlter Vertriebsgebühren 
 
Wie ich Ihnen bereits im letzten Sachstandsbericht mitteilte, wurde die quickfunds Vertriebs-
gesellschaft mbH mit Urteil des Landgerichts Köln vom 29.10.09 (Az. 22 O 248/09) zur 
Rückzahlung überzahlter Vertriebsgebühren i.H.v. 757.400,00 € an die DDF verurteilt. Ge-
gen dieses Urteil hatte die quickfunds Vertriebsgesellschaft mbH Berufung bei dem OLG 
Köln eingelegt. Nach einem Hinweisbeschluss des OLG Köln (§ 522 ZPO) hat die quick-
funds Vertriebsgesellschaft mbH die Berufung mittlerweile zurückgenommen. Damit ist das 
erstinstanzliche Urteil rechtskräftig geworden. Die Beitreibung der ausgeurteilten Klagefor-
derung läuft derzeit. 
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b) Dr. Targan verklagt DDF auf Honorarzahlung   
 
Herr Dr. Targan hat am 11.06.2010 Klage vor dem Landgericht Hamburg (Az. 322 O 190/10) 
gegen DDF wegen seiner Honorarforderung über vermeintlich € 61.607,10 eingereicht. Hin-
tergrund der Honorarklage ist, dass Dr. Targan infolge der Gesellschafterbeschlüsse vom 
03.03.2009 eine gewisse Tätigkeit entfaltet hat. Allerdings besteht zwischen Dr. Targan und 
DDF unstreitig keine Vergütungsvereinbarung. Herr Dr. Targan hatte DDF für seine Tätigkeit 
im Jahr 2009 ein Honorar i.H.v. € 46.205,32 sowie für seine Tätigkeit von Januar bis April 
2010 ein Honorar i.H.v. € 15.401,78 in Rechnung gestellt. Er vertritt die Auffassung, dass 
ihm ein Honorar in derselben Höhe wie der bisherigen Mittelverwendungskontrolleurin IWuS 
zustünde.  
 
Da Dr. Targan jedoch infolge der Gesellschafterbeschlüsse vom 03.03.2009 nicht die Auf-
gabe als Mittelverwendungskontrolleur übertragen wurde, sondern sich seine Tätigkeit aus-
schließlich auf die Ausübung von Zustimmungsvorbehalten beschränkte, dürfte sich eine 
analoge Heranziehung der Vergütungsregelung mit dem damaligen Mittelverwendungskon-
trolleur verbieten. Nach meiner Ansicht steht Herrn Dr. Targan  für lediglich die übliche Ver-
gütung zu, die sich nach dem tatsächlichen Aufwand und  den hierfür üblichen Honorarstun-
densatz zu richten hat. Da eine einvernehmliche Lösung mit Herrn Dr. Targan nicht herbei-
zuführen war, er vielmehr auf eine Vergütung entsprechend dem damaligen Mittelverwen-
dungskontrolleur besteht, ist die Vergütungsfrage nunmehr gerichtlich zu klären. Über den 
Ausgang des Verfahrens werde ich Sie nach Abschluss informieren. 
 

 
c) Anfechtungsklage der quickfunds gegen den im Umlaufverfahren vom 

08.07.2009 bis 24.07.2009 gefassten Beschluss  
 
Die quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH hat in ihrer Funktion als 
Komplementärin den im Umlaufverfahren vom 08.07.2009 bis 24.07.2009 gefassten Be-
schluss betreffend die Vorabausschüttung des Liquidationsguthabens an die Anleger und 
die Installation des Anlegerbeirats angefochten.  
 
Mit Urteil vom 10.06.2010 (Az. 8 O 621/09) hat das Landgericht Berlin der Klage vollumfäng-
lich stattgegeben mit der Begründung, dass die Gesellschafter über den Abstimmungsge-
genstand getäuscht wurden und den Gesellschaftern darüber hinaus nicht ermöglicht wurde, 
ihrer Pflicht auf Rücksichtnahme auf die Belange der Komplementär-GmbH, der Klägerin, 
nachzukommen bzw. wurden hiervon nicht unterrichtet. Im Übrigen hat das Gericht festge-
stellt, dass das Protokoll über das Ergebnis des Gesellschafterbeschlusses bisher nicht an 
die Gesellschafter verschickt wurde. Das Gericht hält den Beschluss für mangelhaft und hat 
ihn daher für nichtig erklärt. 
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Gegen dieses Urteil hat der Liquidator kein Rechtsmittel eingelegt, da dieses keine Er-
folgsaussichten versprach. Zudem erachte ich als Liquidator bekanntlich die Auffassung, 
dass eine Vorabausschüttung auf den Liquidationsenderlös derzeit wegen der streitigen 
Frage über die Wirksamkeit des Kaufvertrages wegen der Vorschrift des § 155 HGB nicht 
erfolgen kann. Dieses hat auch das Landgericht Berlin in seinem Urteil so festgestellt (s. da-
zu unten II.3. und II.11.). 

 
 

d) Anfechtungsklage der quickfunds gegen den Umlaufbeschluss vom 14.06.2010 
 
Die quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH hat in ihrer Funktion als 
Komplementärin den (letzten) Gesellschafterbeschluss vom 14.06.2010 hinsichtlich der 
Stimmrechtsausübung der IWuS für Treugeber, die sich nicht aktiv an der Abstimmung be-
teiligt haben, angefochten. Die Klage wurde vorab dem Liquidator zur Kenntnis gebracht.  
 
Aufgrund der Klage und der Antragstellung durch die Aktionsgemeinschaft Quickfunds unter 
Vorlage der Stimmrechtsvollmachten sah sich der Liquidator veranlasst, die bisherigen 
Stimmrechtsausübungen noch einmal zu untersuchen. Die Treuhandkommanditistin IWuS 
hat im letzten Umlaufverfahren Stimmrechte für „alle, nicht anwesende oder durch Dritte ver-
tretene Treugeber“ ausgeübt. IWuS hat jedoch im Rahmen der Abstimmung keine namentli-
che Benennung der Treugeber vorgenommen, die ihre Stimmrechtsvollmacht gegenüber 
IWuS widerrufen haben. Die Treugeber, die die Stimmrechtsvollmacht gegenüber der IWuS 
widerrufen haben, sind IWuS seit Oktober 2009 bekannt. In der notariellen Auszählung der 
Stimmen im Umlaufverfahren vom 22.10.2009 war neben dem Notar auch ein Rechtsvertre-
ter der IWuS zugegen und konnte Einsicht in den Widerruf der Stimmrechtsvollmachten (An-
lage 3 zu UR 1374/2009 des Notars Dirk Höfinghoff, Siegburg) nehmen. Diese Kenntnis wird 
IWuS zugerechnet. Eine verwertbare Liste derjenigen Treugeber, die ihre Stimmrechtsvoll-
macht gegenüber IWuS widerrufen haben, ist dem Liquidator erst im Juli 2010 nebst Nach-
weisen überlassen worden. 
 
Aus Vorsichtsgründen werde ich in dem aktuellen Umlaufverfahren die Stimmabgaben der 
IWuS als Treuhandkommanditistin im Einzelfall nur werten, wenn IWuS eine dieses Umlauf-
verfahren betreffende Weisung des jeweiligen – namentlich zu benennenden – Treugebers 
darlegt. 
 
 
e) Stand der Feststellungsklage vor dem Landgericht Köln 
 
Das Landgericht Köln hat die mündliche Verhandlung über die Feststellungsklage des DDF, 
mit der die Wirksamkeit des Verkaufs der 69 Bauträgerverträge von DDF an DDF II rechts-
verbindlich geklärt werden soll, nunmehr auf den 22.09.2010 terminiert. 
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DDF II hat am 11.06.2010 ausdrücklich den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt und fordert 
über deren Anwälte von DDF die Rückzahlung des Kaufpreises über € 25,5 Mio. Die Rück-
trittserklärung sowie die erneute Rückforderung des vollständigen Kaufpreises haben es er-
forderlich gemacht, die Feststellungsklage dahingehend zu erweitern, dass DDF neben der 
Wirksamkeit des Kaufvertrages nunmehr auch die Unwirksamkeit des erklärten Rücktritts 
und damit das Nichtbestehen des Rückforderungsbetrages geklärt wissen muss. Denn 
selbst wenn der Kaufvertrag wirksam wäre, könnte sich DDF II weiterhin auf den erklärten 
Rücktritt berufen, da die Bauträgerverträge bis heute bekanntlich nicht von DDF auf DDF II 
übertragen werden konnten. 
 
 
Die Treuhandkommanditistin IWuS hat zu dem vorstehenden Sachstandsbericht mit E-Mail-
Schreiben vom 07.08.2010 Stellung genommen. Auf diese Stellungnahme in Anlage 2a wei-
se ich ausdrücklich hin. 

 
 
 

II. Umlaufverfahren 
 
In der Anlage finden Sie die Beschlussvorlage (Stimmzettel) über die nach den Regelungen 
des § 19 des Gesellschaftsvertrages im Umlaufverfahren entschieden werden soll. 

 
Im Einzelnen geht es um folgende Beschlussfassungen: 
 

1. Zustimmung zur Zahlung der restlichen Raten aus den 69 Bauträgerverträgen an 
DAMAC bis zu einem Betrag von AED 29.003.572 zuzüglich eventueller Verzugszin-
sen und Vertragsstrafen bis zu einem Betrag von AED 9.500.000. 

 
2. ENTFÄLLT 

 
3. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS gemäß Beschluss-

vorschlag 1 vom 03.08.2010 über die Zahlung von ca. 6 Mio. € an DAMAC, Verhand-
lungen mit DAMAC über den Verzicht bzw. die Redzuzierung der Vertragsstrafen, 
Ausschüttung des DDF-Vermögens nach Abzug der offenen Raten und sonstigen 
Verbindlichkeiten, Aufforderung des DDF II zur Abnahme der fertigen Wohnungen 
Zug um Zug gegen Erstattung der vorgestreckten offenen Raten bzw. Verkauf aller 
69 Wohnungen durch DDF an Dritte, Einbehalt der vorgestreckten Raten und 
Auskehr des verbleibenden Erlöses an DDF II nach Verkauf. 
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4. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS gemäß Beschluss-
vorschlag 2 vom 03.08.2010 über Aufnahme von unverzüglichen Verhandlungen zwi-
schen dem Liquidator und DDF II, mit dem Ziel, dass jedem DDF-Anleger die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, sich an der Sanierung des DDF II in der Weise zu beteili-
gen, dass denjenigen Anlegern, die auf Teile ihrer DDF-Ausschüttung vorüberge-
hend oder endgültig zu Gunsten von DDF verzichten, von DDF II einen Gegenwert 
eingeräumt bekommen. 

 
5. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS gemäß Beschluss-

vorschlag 3 vom 03.08.2010 über die Änderung des Gesellschaftsvertrages (§ 3 Satz 
2) hinsichtlich des Geschäftsjahres (1. Oktober bis 30. September) 

 
6. Abstimmung über den Antrag von 278 Gesellschaftern, vertreten durch die Aktions-

gemeinschaft Quickfunds, die 28% der Stimmanteile vertreten, zur Überleitung des 
Verfahrens vor dem Landgericht Köln in ein Mediationsverfahren, hilfsweise Ruh-
endstellung des Verfahrens und Aufnahme außergerichtlicher Vergleichsverhandlun-
gen mit DDF II. 

 
7. Abstimmung über den Antrag der Quickfunds Gesellschaft für Internationales In-

vestment mbH als Komplementärin und ehemalige Geschäftsführerin der Dubai Di-
rekt Fonds GmbH & Co. KG über die Änderung bzw. Klarstellung des § 16 a und § 
16 b des Gesellschaftsvertrages.  

 
8. Änderung des § 17 des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich der Entbehrlichkeit der 

freiwilligen Prüfung des Jahresabschlusses 
 
9. Zustimmung zu der mit Herrn Dr. Reiter als Liquidator der Dubai Direkt Fonds GmbH 

& Co. KG i.L. geschlossene Auftrags- und Vergütungsvereinbarung. 
 

10. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS den Liquidator an-
zuweisen, einen verbindlichen, unter keinerlei einschränkenden Bedingungen seitens 
DAMAC stehenden Vertrag zur vollständigen Entlassung des DDF aus allen Ver-
pflichtungen aus den 165/162 Verträgen zu verhandeln und abzuschließen. Für den 
Fall, dass DAMAC hierzu nicht bereit ist, ohne dass DDF die Bezahlung von offenen 
Bauraten übernimmt, wird der Liquidator angewiesen, hierüber unter keinerlei ein-
schränkenden Bedingungen seitens der Vertragsgegner stehende Verträge mit DA-
MAC und mit DDF II abzuschließen. Gegenüber DAMAC ist der Zahlungsbetrag auf 
die offenen Bauraten von 29 Mio. AED begrenzt, die Bezahlung von Vertragsstrafen 
und Zinsen ist ausgeschlossen. Gegenüber DDF II ist zu vereinbaren, dass DDF die 
Zahlungen lediglich darlehensweise vorstreckt und sich DDF II verpflichtet, die Zah-
lungen bei Übergabe der Wohnungen (oder Verträge) an DDF Zug um Zug gegen 
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Übergabe der Wohnungen zurückzuzahlen. Im Zusammenhang mit der Vereinba-
rung mit DDF II hat der Liquidator die Sanierungsfähigkeit und die Tragfähigkeit ei-
nes von DDF II vorzulegenden Sanierungskonzeptes zu prüfen und den Anleger ge-
genüber auf seiner Webseite zu dokumentieren. 

 
11. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS den Liquidator an-

zuweisen, im Falle des erstinstanzlichen Obsiegens in der Feststellungsklage des 
DDF vor dem LG Köln einen Vorschuss auf die Endverteilung das Vermögen des 
DDF in Höhe von 110% der Einlagen zu leisten. Die Restzahlung erfolgt bei Ab-
schluss der Liquidation des DDF. 

 
12. Abstimmung über den Antrag der Treuhandkommanditistin IWuS den Liquidator an-

zuweisen, ab sofort sämtliche Kontoauszüge des für DDF geführten Kontos beim 
Bankhaus Lampe, sämtliche DDF betreffende Gerichtsurteile, sämtliche Schreiben 
von Gesellschaftern an den Liquidator und umgekehrt und sämtliche Verträge mit 
beauftragten Dienstleistern in einem nur den Anlegern und Gesellschaftern des DDF 
zugänglich zu machenden Bereich auf der Internet-Webseite www.ddf-
liquidationsverfahren.de offen zu legen. 

 
 
Zu den vorgenanten Beschlusspunkten möchte ich Ihnen folgende Erläuterungen geben: 
 
 
1. Zustimmung zur Zahlung der restlichen Raten aus den 69 Bauträgerverträgen an 

DAMAC  
 
Wie bereits oben im Sachstandsbericht unter I.1. dargelegt, hat DAMAC unmissverständlich 
zu verstehen gegeben hat, dass DAMAC ernsthaft die Option in Erwägung zieht, alle Bau-
trägerverträge beider Fonds aufgrund des in beiden Fonds bestehenden erheblichen Zah-
lungsverzugs aufzukündigen bzw. ausgesprochene Kündigungen nunmehr umzusetzen. Bis 
heute seien – auch nach Korrekturbuchungen – weitere AED 22.332.672 (ca. € 4,7 Mio.) fäl-
lig; nach Fertigstellung aller Objekte des DDF (Park Towers als letztes Objekt voraussicht-
lich Ende April 2011) erhöht sich dieser Betrag dann auf AED 29 Mio. (ca. € 6,1 Mio.). 
 
DDF kann jetzt entweder alle Objekte fertig stellen lassen und die noch offenen Raten i.H.v. 
AED 29 Mio. zzgl. evt. noch zu verhandelnder AED 9,5 Mio Verzugsstrafen – mithin bis zu 
max. AED 38,5 Mio. – an DAMAC zahlen oder bei Nichtzahlung die Kündigung bzw. Abwick-
lung sämtlicher Verträge in Kauf nehmen. DAMAC gab hinsichtlich der letzten Variante zu 
verstehen, dass DAMAC nach Kündigung bzw. Abwicklung der Verträge die geleisteten An-
zahlungen nicht zurückzahlen müsste, da eventuelle Ansprüche mit den Verzugsstrafen 
aufgerechnet werden könnten. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint es mir – auch zur Vermeidung eines weitergehenden 
Schadens – sinnvoll, die Bauraten zzgl. evt. Vertragsstrafen hinsichtlich der 69 Objekte des 
DDF bis zur Fertigstellung zu zahlen. Im Vergleich zu einer Rückzahlung von DAMAC bei 
Kündigung von entweder € 0,00 oder nach langem Rechtsstreit von € 10,2 Mio. erscheint es 
mir effizienter und deutlich risikoärmer, die AED 29 Mio. bis zur Fertigstellung zu zahlen und 
DAMAC im Wege der Verhandlungen zu dem Verzicht auf die Verzugsstrafen zu bewegen. 
 
Daher empfehle ich, mit JA zu stimmen. 
 
Auf die abweichende Stellungnahme seitens IWuS in Anlage 2a weise ich hin. 
 
 
2. Geltendmachung evt. Verzugszinsen und Vertragsstrafen 
 
Dieser Abstimmungspunkt entfällt auf Vorschlag der Treuhandkommanditistin. Aus Gründen 
der Gliederung und Übersichtlichkeit bleibt dieser Gliederungspunkt bestehen, da sich die 
Stellungnahmen auf die ursprüngliche Gliederung beziehen. 
 
 
3. Antrag IWuS per E-Mail vom 03.08.2010 
 
Zur Begründung verweise ich auf das als Anlage 2 beigefügte E-Mail Schreiben der Treu-
händerin vom 03.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Sämtliche Beschlussanträge der Treuhandkommanditistin IWuS setzen voraus, dass der 
Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln (Az. 91  O 75/09) über die Wirksamkeit der Kaufver-
träge vom 14.5./23.7.2008 zwischen DDF und DDF II fortgesetzt wird und über alle Instan-
zen zugunsten des DDF ausgeht. 
 
In wesentlichen Teilen entspricht der Beschlussvorschlag bereits den Handlungen und Vor-
bereitungen des Liquidators (s. oben Sachstandsbericht zu I.1.). Eine Vorabausschüttung 
des Vermögens des DDF kann jedoch bereits aus rechtlichen Gründen nicht vorgenommen 
werden, da die Ausschüttungssperre des § 155 Abs. 2 HGB – nicht zuletzt aufgrund des 
Rechtsstreits vor dem Landgericht Köln (Az. 91 O 75/09) – greift. Dieses wäre die Aufforde-
rung an den Liquidator, eine rechtswidrige Handlung bzw. Rechtsbruch zu begehen.  
 
Im Übrigen bestehen auch für sämtliche Treugeber/Anleger Treuepflichten gegenüber der 
Komplementärin. Diese Treuepflicht hat das Landgericht Berlin im Urteil vom 10.06.2010 
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(Az. 8 O 621/09) deutlich festgestellt und den ursprünglich im Umlaufverfahren vom 08. bis 
24.07.2009 gefassten Ausschüttungsbeschluss für nichtig erklärt. 
 
Dazu heißt es im Urteil auf Seite 6 wörtlich: 
 

 
 
Aufgrund dieser eindeutigen Entscheidung des Landgerichts Berlin ist zu erwarten, dass ein 
solcher Beschluss wiederum angefochten würde. 
 
Auch dürfte DDF nicht die Wohnungen an Dritte verkaufen, da diese bereits an DDF II ver-
kauft sind. DDF dürfte die Wohnungen nur dann verkaufen, wenn der Prozess vor dem 
Landgericht Köln (Az. 91 O 75/09) zugunsten des DDF II ausginge und die Kaufverträge für 
unwirksam bzw. undurchführbar erklärt würden. Dieses Ergebnis kann der DDF nicht ernst-
haft anstreben und würde der o.g. Prämisse der Treuhandkommanditistin, dass DDF die 
Rechtsstreitigkeiten über alle Instanzen gewinnt, widersprechen. 
 
Ein Verkauf an Dritte wäre nur mit Zustimmung des DDF II möglich. Dieses setzt jedoch eine 
vorherige Einigung mit DDF II voraus. DDF II lehnt eine solche Einigung ohne Vereinbarung 
einer Gesamtlösung derzeit strikt ab.  
 
Daher empfehle ich, hier mit NEIN zu stimmen. 
 
Auf die Stellungnahme seitens quickfunds in Anlage 6 weise ich hin. 
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4. Antrag IWuS per E-Mail vom 03.08.2010 
 
Zur Begründung verweise ich auf das als Anlage 2 beigefügte E-Mail Schreiben der Treu-
händerin vom 03.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der Liquidator könnte diesen Beschlussantrag zwar sinngemäß unterstützen, könnte jedoch 
nicht die individuelle Verhandlung eines jeden Einzelnen Anlegers mit DDF II führen. Daher 
hält der Liquidator den Beschlussantrag für nicht erforderlich, da er die individuellen Ver-
handlungen gar nicht führen kann. Es dürfte im Übrigen unwahrscheinlich sein, dass DDF II 
sich auf Verhandlungen einließe, ohne dass vorher eine Gesamtlösung mit DDF verhandelt 
wurde. 
 
Eine Beschlussempfehlung wird nicht abgegeben. 
 
Auf die Stellungnahme seitens quickfunds in Anlage 6 weise ich hin. 
 
 
5. Antrag der IWuS auf Änderung des § 3 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages 

 
Zur Begründung verweise ich auf das als Anlage 2 beigefügte E-Mail Schreiben der Treu-
händerin vom 03.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der vermeintliche Jahresabschlussstichtag 30.09. geht auf die Veranlassung der ACCEPT 
zurück. Eine Kostenersparnis kann nicht mehr erzielt werden, da bereits die vermeintlichen 
Jahresabschlüsse 30.09.2008 und 30.09.2009 bereits fehlerhaft erstellt und geprüft wurden. 
Es liegt weder ein ordnungsgemäßer Gesellschafterbeschluss zur Änderung des Geschäfts-
jahres vor noch wurde die zwingend notwendige Zustimmung des zuständigen Finanzamtes 
eingeholt. ACCEPT und IWuS haben sich hierbei eigenmächtig über die Regelung des Ge-
sellschaftsvertrages in § 3 Satz 2 hinweggesetzt. Eine rückwirkende Änderung des Ge-
schäftsjahres ist weder handels- noch steuerrechtlich zulässig, so dass die Jahresabschlüs-
se zum 31.12.2008 und 31.12.2009 ohnehin noch erstellt werden müssen. Um jedoch hier 
unnötige Kosten für die freiwillige Prüfung zu vermeiden, wird unter Beschlusspunkt 8 der 
Verzicht auf die Jahresabschlussprüfung gesondert beschlossen. 
 
Der DDF stellte seinen Jahresabschluss ursprünglich auf den gesetzlichen Stichtag, den 
31.12. eines Jahres auf. Dies ist für den DDF korrekterweise jeweils zum 31.12.2006 und 
31.12.2007 auch geschehen. 
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Der ehemalige Liquidator ist jedoch davon ausgegangen, dass sich mit dem Liquidationsbe-
schluss per 30.09.2008 auch der Stichtag geändert hat, auf den der Fonds seinen Jahres-
abschluss aufzustellen hat. Er beabsichtigte, Jahresabschlüsse ab dem 30.09.2008 jeweils 
auf den 30.09. eines Jahres aufzustellen. 
 
Wir vertreten hier eine andere Auffassung, auch wenn die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO das Vorgehen des vorherigen Liquidators ursprünglich akzeptiert hatte. 
  
Handelsrecht: 
Die nach HGB notwendige Liquidationseröffnungsbilanz bei einer Kommanditgesellschaft 
dient lediglich als „internes Rechenwerk“. Die externe Rechnungslegung, also die handels-
rechtlichen Regelungen für die Jahresabschlusserstellung, wird dabei nicht berührt. Da we-
der im Gesellschaftsvertrag des DDF noch in einem Gesellschafterbeschluss des DDF et-
was anderes geregelt ist, bleibt das Geschäftsjahr auch nach der Beschlussfassung über die 
Liquidation unverändert (es ist also weiterhin zum 31.12. ein Jahresabschluss aufzustellen). 
  
Das Handelsgesetzbuch (HGB) wendet ausdrücklich nur bilanzielle Regelungen, die für Ka-
pitalgesellschaften gelten, auch für haftungsbeschränkte Personengesellschaften an (§ 264a 
HGB). Dies gilt  auch für die Rechtsform der GmbH & Co. KG. Die Frage des Bilanzstichta-
ges nach Liquidationsbeschluss ist hiermit jedoch nicht berührt. Das GmbHG und das AktG 
haben betreffend den Bilanzstichtag bei der Liquidation besondere Regelungen. Diese wer-
den aber in keinem Gesetz, auch nicht im HGB, für die GmbH & Co. KG adaptiert! 
 
Steuerrecht: 
Aus steuerlicher Sicht gibt es einen Grund, eine Bilanz auf den 31.12.2008 aufzustellen. Der 
Kaufvertrag zwischen DDF und DDF II könnte von der Finanzverwaltung beispielsweise als 
erst im IV. Quartal des Jahres 2008 wirksam angesehen werden. Damit findet in diesem 
Zeitpunkt eine Gewinnrealisation statt. 
 
Dies ist für die Besteuerung a) des Fonds hinsichtlich Gewerbesteuer (GewSt) und b) der 
Zeichner hinsichtlich Einkommensteuer (ESt) von wesentlicher Bedeutung, da das maßgeb-
liche Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) per 
31.12.2008 (bisher) ersatzlos ausgelaufen ist. Auch für Besteuerungszwecke muß deshalb 
eine Bilanz zum 31.12.2008 aufgestellt werden, da unbedingt eine Abgrenzung der Zeiträu-
me „mit DBA“ und „ohne DBA“ erfolgen muss. Ohne ein solches Rechenwerk kann der Ge-
winn, der durch die Veräußerung der Immobilien entsteht, nicht  im Rahmen des DBA steu-
erfrei gehalten werden. Es sollte im Sinne der Anleger die Gewinnrealisation des Kaufver-
trages innerhalb des gültigen DBA noch zum 31.12.2008 erfolgen; andernfalls gehen die 
Verluste der Jahre bis 2008 über das DBA im Prinzip ins Leere, während der Gewinn bei 
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Veräußerung in Deutschland voll steuerpflichtig werden würde (GewSt zu Lasten der KG + 
ESt zu Lasten der Beteiligten mit evtl. Anrechnung der GewSt). 
 
Daher empfehle ich, hier mit NEIN zu stimmen. 
 
Auf die Stellungnahme seitens quickfunds in Anlage 6 weise ich hin. 
 
 
6. Antrag Aktionsgemeinschaft Quickfunds vom 07.07.2010 

 
Zur Begründung verweise ich auf das als Anlage 3 beigefügte Schreiben der Aktionsge-
meinschaft Quickfunds vom 07.07.2010. 
 
Eine Beschlussempfehlung seitens des Liquidators wird nicht abgegeben. 
 
Auf die Stellungnahme seitens IWuS in Anlage 2a weise ich hin. 
 
 
7. Antrag der Komplementärin vom 30.07.2010 zur Änderung bzw. Klarstellung des 

§ 16 lit. a) und lit. b) des Gesellschaftsvertrages 
 
Zur Begründung verweise ich auf das als Anlage 4 beigefügte Schreiben der anwaltlichen 
Vertreter der Komplementärin vom 30.07.2010 
 
Eine Beschlussempfehlung seitens des Liquidators wird nicht abgegeben. 
 
Auf die Stellungnahme seitens IWuS in Anlage 2a weise ich hin. 
 
 
8. Änderung des § 17 des Gesellschaftsvertrages (freiwillige Jahresabschlussprü-

fung) 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses für DDF ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, da es sich 
gemäß § 267 HGB um eine kleine „Kapitalgesellschaft“ (in der Rechtsform der GmbH & Co. 
KG) handelt. Die freiwillige Jahresabschlussprüfung wurde in den Gesellschaftsvertrag im 
Wesentlichen für die Investitionsphase benötigt. Themen der Vollständigkeit und Bewertung 
standen bis zum Abschluss der Investition im Vordergrund. Während der Liquidation prägen 
primär rechtliche Themen die Fragen des Jahresabschlusses und der Bilanzierung. Die Ge-
sellschaft als auch der Liquidator sind hinreichend rechtlich beraten. Um nicht weitere Kos-
ten für eine freiwillige Jahresabschlussprüfung (ca. 60 bis 70 T€ p.a.) entstehen zu lassen, 
regt der Liquidator an, auf die ohnehin freiwillige Jahresabschlussprüfung durch Änderung 
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des Gesellschaftsvertrages in § 17 zu verzichten. Stattdessen soll der Jahresabschluss nur 
einer prüferischen Durchsicht durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer un-
terzogen werden, was voraussichtlich Kosten von lediglich 10 bis 15 T€ p.a. verursacht. Der 
Aussagewert einer prüferischen Durchsicht dürfte während der Liquidationsphase nahezu 
gleichwertig für den Anleger sein.  
 
Ich empfehle, hier mit JA zu stimmen. 
 
Auf die Stellungnahme seitens IWuS in Anlage 2a weise ich hin. 
 
 
9. Zustimmung zur Auftrags- und Vergütungsvereinbarung 
 
Der als Anlage 5 beigefügte Auftrags- und Vergütungsvereinbarung soll vor allem aus 
Gründen der Transparenz durch die Anleger zugestimmt werden, da in der Vergangenheit 
wesentliche Vereinbarungen zwischen DDF, Quickfunds, ACCEPT und IWuS auch ohne In-
formation aller Treugeber geschlossen wurden. 
 
Eine Beschlussempfehlung des Liquidators in eigenen Angelegenheiten wird nicht abgege-
ben. 
 
 
10. Antrag IWuS per E-Mail vom 07.08.2010 (dort Beschlussvorschlag Nr. 3) 
 
Zur Begründung verweise ich auf Ziffer „zu 3.:“ (Seite 9) des als Anlage 2a beigefügte E-
Mail-Schreibens der Treuhänderin vom 07.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Die zwischen DDF und DDF II geschlossene Vereinbarung vom 20.07.2010 ist durch die 
Einverständniserklärung der DAMAC vom 27.07.2010 wirksam geworden und führt zu einer 
verbindlichen Enthaftung des DDF bzgl. der 162 Bauträgerverträge. Diese Vereinbarung 
steht auch nicht unter Vorbehalt. Das Schreiben der DAMAC vom 05.08.2010 bezieht sich 
lediglich auf ein mögliches Entgegenkommen der DAMAC bzgl. evt. Kaufpreisreduzierungen 
des DDF II und dem Downsizing des DDF II-Portfolios. Dieser Beschlussantrag ist daher als 
erledigt anzusehen. 
 
Daher empfehle ich, hier mit NEIN abzustimmen. 
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11. Antrag IWuS per E-Mail vom 07.08.2010 (dort Beschlussvorschlag Nr. 4) 
 
Zur Begründung verweise ich auf Ziffer „zu 4.:“ (Seite 9) des als Anlage 2a beigefügte E-
Mail-Schreibens der Treuhänderin vom 07.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Im Falle eines erstinstanzlichen Obsiegens des DDF in der Feststellungsklage vor dem 
Landgericht Köln könnte kein Vorschuss auf die Endverteilung des DDF-Vermögens i.H.v. 
110% der Einlagen erfolgen, da erfahrungsgemäß zu erwarten ist, dass DDF II gegen ein 
solches Urteil Rechtsmittel einlegen wird und dadurch das Urteil  nicht rechtskräftig wird. So-
lange jedoch rechtshängige Verfahren schweben, ist es dem Liquidator nach § 155 Abs. 2 
HGB nicht möglich, Vorschüsse an die Gesellschafter auf das Liquidationsendvermögen zu 
zahlen, die ggf. bei einem dann negativen Ausgang des Rechtsmittelverfahrens von DDF II 
zurückverlangt werden können. 
 
Aus dem Urteil des Landgerichts Berlin vom 10.06.2010 (Az. 8 O 621/09) kann auch für die-
sen Beschlusspunkt entnommen, werden, dass die Gesellschafter ihrer Treuepflicht zu 
Gunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin nachkommen müssen und insoweit eine 
solche Ausschüttung vor Rechtskraft nicht beanspruchen können. 
 
Dazu heißt es im Urteil auf Seite 6 wörtlich: 
 

 

Aufgrund dieser eindeutigen Entscheidung des Landgerichts Berlin ist zu erwarten, dass ein 
solcher Beschluss wiederum angefochten würde. 
 
Daher empfehle ich, hier mit NEIN abzustimmen. 
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12. Antrag IWuS per E-Mail vom 07.08.2010 (dort Beschlussvorschlag Nr. 5) 
 
Zur Begründung verweise ich auf Ziffer „zu 5.:“ (Seite 9) des als Anlage 2a beigefügte E-
Mail-Schreibens der Treuhänderin vom 07.08.2010. 
 
Der Liquidator nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Einer solchen Verpflichtung hatte sich bisher weder die Geschäftsführung noch der vorheri-
ge Liquidator unterworfen. Dieses ist weder gesellschaftsvertraglich vorgesehen und stimmt 
dieses mit den geschlossenen Treuhandverträgen überein. 
 
Bereits aus Gründen des Datenschutzes sowie sonstiger wesentlicher Persönlichkeitsrechte 
dürfte die Verpflichtung nicht umsetzbar sein. Sämtliche Anleger/Gesellschafter müssen sich 
darüber bewusst, dass auch ihre finanziellen und steuerlichen Verhältnisse zum Teil sichtbar 
für andere Anleger/Gesellschafter werden können, wenn sie Korrespondenz an die Gesell-
schaft bzw. den Liquidator richten bzw. in der Vergangenheit gerichtet haben (z.B. wirt-
schaftliche Notlagen, persönliche Verhältnisse, Sonderbetriebsausgaben etc.). 
 
Zudem wären aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen an die IT-Struktur mit einma-
ligen Mehrkosten von ca. 10.000 € (Einrichtung und Post-Ident-Verfahren) sowie laufende 
jährliche Wartungs- und Pflegekosten von 15.000 € zu erwarten. 
 
Treugeber können Ihren Anspruch auf Auskunft und evt. Einsichtnahme ohne Weiteres ge-
genüber dem Treuhänder geltend machen und erhalten von diesem unverzüglich entspre-
chende Unterlagen und Informationen. Dieses ergibt sich aus den zwischen Treugebern und 
dem Treuhänder geschlossenen Treuhandverträgen (§ 9 Nr. 2 des Treuhandvertrages). 
Dieser wiederum kann als Gesellschafter einen Anspruch gegenüber der Gesellschaft gel-
tend machen. 
 
Daher empfehle ich, hier mit NEIN abzustimmen. 
 
 

 
Zu den vorgenanten Beschlusspunkten haben die IWuS, die quickfunds und die Aktionsge-
meinschaft quickfunds jeweils gesondert Stellung genommen. Diesbezüglich verweise ich 
nochmals auf die beiliegenden Stellungnahmen der IWuS (Anlagen 2 und 2a), der quick-
funds (Anlage 6) und der Aktionsgemeinschaft quickfunds (Anlage 7).  
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Ich bitte Sie höflichst, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und den Stimmzettel bis 
spätestens zum 

 
31.08.2010 

 
an 
 
DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG i.L. 
Herrn Liquidator Dr. Julius F. Reiter 
Benrather Schlossallee 101 
D-40597 Düsseldorf 
 
per Post oder 
per Fax: +49-(0) 211-836 805.78 
 
zurückzusenden. 

 
Über das Abstimmungsergebnis und die gefassten Beschlüsse werde ich gemäß § 19 des 
Gesellschaftsvertrages informieren. 
 
Für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und Ihre Bemühungen bedanke ich mich und verbleibe 

 
 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 

   Dr. Julius F. Reiter 
      - Liquidator - 
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Musteranleger 

 
Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L. 
c/o Liquidator Dr. Julius F. Reiter 
Benrather Schloßallee 101 
 
40597 Düsseldorf 
 
per  Post 
oder 
per  Telefax: 0211 - 836 805-78 
 
BITTE ZURÜCK BIS ZUM 31.08.2010 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
  

zur Fassung von Gesellschafterbeschlüssen der Dubai Direktfonds GmbH & Co. KG i.L. im 
schriftlichen Umlaufverfahren gem. § 19 des Gesellschaftsvertrages 

 

1. Der Liquidator wird ermächtigt, zur Abnahme der 69 von DAMAC bereits fertig 

gestellten bzw. in Kürze fertig werdenden Wohnungen die vertraglich geschulde-

ten und (über)fälligen Raten in Höhe von AED 29 Mio. an DAMAC zu zahlen und 

darüber hinaus eventuell entstandene Verzugszinsen und Vertragsstrafen von 

bis zu AED 9,5 Mio. an DAMAC aus dem liquiden Vermögen des DDF zu zahlen. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

2. ENTFÄLLT  

 

3. Um die Fertigstellung und Übertragung der Wohnungen und Wohnungsbauver-

träge des DDF nunmehr endgültig sicherzustellen, die mit Kaufverträgen vom 

14.5./23.7.2008 an DDF II verkauft worden waren, und die Liquidation schnellst-

möglich und ohne Verluste für die Anleger zu beenden, wird der Liquidator an-

gewiesen, wie folgt vorzugehen: 

- DDF zahlt die offenen Raten (rund 6 Mio Euro), die trotz Übernahme der Zah-

lungsverpflichtung von DDF II bis heute nicht bezahlt wurden, entsprechend 



«Anrede» «Vorname» «Nachname» 
«Strasse»  
«PLZ» «Ort»                                                         
 
Treugeber-Nr.: «TreugeberNr»    
Einlage € «Betrag»  
 

 

dem Baufortschritt an den Bauträger DAMAC und übernimmt die fertigen Woh-

nungen jeweils unmittelbar nach Fertigstellung.  

- Hierbei wird der Liquidator angewiesen, in Verhandlungen mit DAMAC einzutre-

ten, um von DAMAC geforderte Vertragsstrafen und Verzugszinsen zu minimie-

ren. 

- Das DDF-Vermögen abzüglich der offenen Raten und sonstigen Verbindlichkei-

ten wird unverzüglich nach Beschlussfassung an die Anleger des DDF ausge-

schüttet (also nach heutigem Kenntnisstand rund 100% der Kommanditeinla-

gen). 

- Jeweils nach Fertigstellung der Wohnungen fordert der Liquidator DDF II mit 

Fristsetzung auf, die fertige Wohnung Zug um Zug gegen Erstattung der jeweils 

vorgestreckten offenen Raten zu übernehmen. 

- Sollte DDF II zur Übernahme oder Bezahlung der vorgestreckten offenen Raten 

nicht bereit oder in der Lage sein, wird der Liquidator die Wohnungen an Dritte 

verkaufen, vom Verkaufserlös die vorgestreckten Raten einbehalten und den 

darüber hinausgehenden Kaufpreisanteil auf einem Sonderkonto ansammeln 

und nach Verkauf aller Wohnungen an DDF II auszahlen.. 

- Nach Verkauf aller Wohnungen wird die Endausschüttung an die DDF-Anleger 

vorgenommen (nach heutigem Kenntnisstand rund 20-30% der Kommanditeinla-

gen). Sollte die Endausschüttung bis 30.6.2011 noch nicht erfolgt sein, wird der 

Liquidator angewiesen, jeweils zum 30.6. jedes Kalenderjahres weitere Vor-

schüsse auf die Endausschüttung an die Anleger auszuzahlen. 

Der Liquidator wird angewiesen, diese Vorgehensweise rechtskräftig umzuset-

zen. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

4. Der Liquidator wird angewiesen, jedem DDF Anleger die Möglichkeit einzuräu-

men, sich an der Sanierung des DDF II zu beteiligen oder dies nicht zu 

tun. Hierzu soll der Liquidator in Verhandlungen mit DDF II anstreben, 

dass denjenigen DDF-Anlegern, die auf Teile Ihrer DDF-Ausschüttung vorüber-

gehend oder endgültig zu Gunsten von DDF zu verzichten bereit sind, von DDF II 

ein Gegenwert eingeräumt wird, z.B. in Form einer Beteiligung an der Endaus-

schüttung des DDF II. Der Liquidator wird auf dieser Grundlage angewiesen, un-

verzüglich in Verhandlungen mit DDF II einzutreten, um den DDF-Anlegern ein 

konkretes Angebot zur Beteiligung an der Sanierung des DDF II einräumen zu 

können. 

  
(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 
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5. Zur Einsparung von unnötigen Jahresabschlusskosten wird das Geschäftsjahr 

des DDF während der Liquidation - also vom 1.10.2008 an - wie folgt festgelegt: 

vom 1.10. eines Jahres bis zum 30.9. des Folgejahres. 

  
(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

6. Der Liquidator wird ermächtigt und beauftragt, das Verfahren vor dem Landge-

richt Köln (Az: 91 O 75/09) in ein Mediationsverfahren überzuleiten, mit dem Ziel, 

eine für die DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG und DUBAI DIREKT FONDS 

II GmbH & Co. KG wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden. Hilfsweise wird der 

Liquidator ermächtigt und beauftragt, das Verfahren vor dem Landgericht Köln 

(Az: 91 O 75/09) ruhend zu stellen, um Vergleichsverhandlungen mit der DU-

BAI DIREKT FONDS II GmbH & Co. KG aufzunehmen und mit dieser außerge-

richtlich eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu verhandeln. 

  

Über das Ergebnis der Verhandlungen und die Annahme der möglicherweise er-

zielten Lösungsvorschläge entscheiden die Gesellschafter nach Abschluss  der 

Verhandlungen in einem weiteren Umlaufverfahren. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

7. Der Gesellschaftsvertrag in Form des Prospektnachtrages vom 15.09.2006 wird 

in § 16 lit. a) [Beschlusspunkt 7.a)] und lit. b) [Beschlusspunkt 7.b)] geändert. Die 

geänderte Fassung (Änderungen hervorgehoben) des § 16 lautet wie folgt: 

 

Beschlusspunkt 7.a) 

§ 16 Vergütungen, sonstige Aufwendungen der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft trägt alle Vergütungen und Aufwendungen, die im Rahmen ih-

rer Geschäftstätigkeit anfallen. Die entstehenden Kosten sind als Aufwendungen 

vor der Gewinn- und Verlustverteilung im Jahresabschluss der Gesellschaft zu 

erfassen. 

 

a) Einmalige Vergütungen 

 

Für die Projektentwicklung erhält die quickfunds Gesellschaft für Internationales 

Investment mbH eine Vergütung in Höhe von EUR 135.000,00 (inkl. USt.). Des 

Weiteren erhält sie für Aufwendungen im Rahmen der Prospekterstellung eine 
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Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 150.000,00. Die Kosten verstehen 

sich inkl. einer ggf. anfallenden Umsatzsteuer und sind mit Rechnungsstellung 

an die quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH, spätestens 

zum 30.06.2006 zu zahlen. Darüber hinaus sind der quickfunds Gesellschaft 

für Internationales Investment mbH eine einmalige Geschäftsführungsvergütung 

in Höhe von EUR 75.000,00 (inkl. USt.) für die Anlagebetreuung, EUR 15.000,00 

(inkl. USt.) für die Gründungskosten und EUR 225.000,00 (inkl. USt.) für sonsti-

ge betriebliche Aufwendungen der quickfunds Gesellschaft für Internationales 

Investment mbH, die im Rahmen der Führung der eigenen Geschäfte anfal-

len, bis spätestens 30.09.2006 zu zahlen.  

Die FINplus GmbH erhält für ihre Tätigkeiten als Vertriebsservicegesellschaft ei-

ne einmalige Vergütung in Höhe von 10,00 % des Gesamtinvestitionskapitals. 

Die Vergütung ist monatlich, entsprechend des rechtswirksam eingeworbenen 

Emissionskapitals, fällig. Darüber hinaus erhält die FINplus GmbH einen einma-

ligen Betrag in Höhe von EUR 187.500,00 (inkl. USt.) für allgemeine Verwal-

tungskosten, der mit Rechnungsstellung, spätestens zum 31.12.2006 fällig ist. 

 

b) … 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

Beschlusspunkt 7.b) 

§ 16 Vergütungen, sonstige Aufwendungen der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft trägt alle Vergütungen und Aufwendungen, die im Rahmen ih-

rer Geschäftstätigkeit anfallen. Die entstehenden Kosten sind als Aufwendungen 

vor der Gewinn- und Verlustverteilung im Jahresabschluss der Gesellschaft zu 

erfassen. 

 

a) … 

 

b) Laufende Vergütung 

 

Die quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH erhält für Ihre 

Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin eine laufende Vergütung in 

Höhe von jährlich EUR 225.000,00 (inkl. USt.). Die Vergütung umfasst sowohl 

das Gehalt für die Leitung der Gesellschaft in Deutschland, als auch die Auf-

wendungen im Rahmen der Betriebsstättenleitung in den Vereinigten Arabischen 

Emiraten. Ferner erhält die quickfunds Gesellschaft für Internationales Invest-

ment mbH nachgewiesene Reisekosten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für die 

Gesellschaft anfallen sowie nachgewiesene Auslagen, die sie im Interesse 
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der Gesellschaft tätigt, ersetzt. Die Vergütung ist jeweils monatlich zeitan-

teilig zum Monatsersten fällig. Auslagen sind jeweils innerhalb von vier 

Wochen nach Erbringung der jeweiligen Nachweise zu erstatten. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

8. Der Gesellschaftsvertrag in Form des Prospektnachtrages vom 15.09.2006 wird 

in § 17 geändert. Die geänderte Fassung (Änderungen hervorgehoben) des § 17 

lautet wie folgt: 

 

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB von der persönlich haftenden 

Gesellschafterin binnen sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres zu erstellen 

und durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer einer prüferischen 

Durchsicht zu unterziehen. Der Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer wird 

von der Komplementärin vorgeschlagen und von den Gesellschaftern bestellt. Die ge-

schäftsführende Gesellschafterin hat den geprüften Jahresabschluss umgehend, spä-

testens jedoch mit Einladung der Gesellschafterversammlung, allen Gesellschaftern 

zur Verfügung zu stellen. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

9. Der mit Herrn Dr. Reiter als Liquidator der Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i. 

L. gemäß Anlage 5 geschlossenen Auftrags- und Vergütungsvereinbarung wird 

hiermit zugestimmt. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

10. Der Liquidator wird angewiesen, mit DAMAC einen verbindliche, unter keinerlei 

einschränkenden Bedingungen seitens DAMAC stehenden Vertrag zur vollstän-

digen Entlassung des DDF aus allen Verpflichtungen aus den 165/162 Verträgen 

zu verhandeln und abzuschließen. Für den Fall, dass DAMAC hierzu nicht bereit 

ist, ohne dass DDF die Bezahlung von offenen Bauraten übernimmt, wird der Li-

quidator angewiesen, hierüber unter keinerlei einschränkenden Bedingungen 

seitens der Vertragsgegner stehende Verträge mit DAMAC und mit DDF II abzu-

schließen. Gegenüber DAMAC ist der Zahlungsbetrag auf die offenen Bauraten 

von 29 Mio AED begrenzt, die Bezahlung von Vertragsstrafen und Zinsen ist 

ausgeschlossen. Gegenüber DDF II ist zu vereinbaren, dass DDF die Zahlungen 

lediglich darlehensweise vorstreckt und sich DDF II verpflichtet, die Zahlungen 
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bei Übergabe der Wohnungen (oder Verträge) an DDF Zug um Zug gegen Über-

gabe der Wohnungen zurückzuzahlen. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung 

mit DDF II hat der Liquidator die Sanierungsfähigkeit und die Tragfähigkeit eines 

von DDF II vorzulegenden Sanierungskonzeptes zu prüfen und den Anleger ge-

genüber auf seiner Webseite zu dokumentieren. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

11. Der Liquidator wird angewiesen, im Falle des erstinstanzlichen Obsiegens in der 

Feststellungsklage des DDF vor dem LG Köln einen Vorschuss auf die Endver-

teilung das Vermögen des DDF in Höhe von 110% der Einlagen zu leisten. Die 

Restzahlung erfolgt bei Abschluss der Liquidation des DDF. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

12. Der Liquidator wird angewiesen, ab sofort sämtliche Kontoauszüge des für DDF 

geführten Kontos beim Bankhaus Lampe, sämtliche DDF betreffende Gerichtsur-

teile, sämtliche Schreiben von Gesellschaftern an den Liquidator und umgekehrt 

und sämtliche Verträge mit beauftragten Dienstleistern in einem nur den Anle-

gern und Gesellschaftern des DDF zugänglich zu machenden Bereich auf der In-

ternet-Webseite www.ddf-liquidationsverfahren.de offen zu legen. 

 

(  ) ja            (  ) nein               (  ) Enthaltung 

 

 

 

 

 

____________, _____________________________    

 Datum        Unterschrift 
 


